
 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für Aussteller der Internetplattform HOCHZEITS-ONLINEMESSE 

Präambel 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten die grundlegenden Regeln, unter
denen die von HOCHZEITS-ONLINEMESSE by Andrea Fromm, Eisenacher Straße 12,
36217 Ronshausen – nachstehend „Plattformbetreiber“ genannt – angebotenen Dienste genutzt
werden können.
(2) Der Plattformbetreiber hält im Internet die Online-Plattform HOCHZEITS-ONLINEMESSE
(auch als HOM bezeichnet) auf der Domain www.hochzeits-onlinemesse.de für Nutzer vor, die
Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit & Feiern anbieten.

(3) Grundbedingung für eine Nutzung der Plattform ist die vorherige Zulassung als Aussteller
durch den Plattformbetreiber. Wenn der Nutzer seine Anmeldung abschickt, stimmt er diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Die Zulassung als Nutzer erfolgt durch entsprechende
Anmeldebestätigung per E-Mail oder per Brief.

(4) Zur Vermarktung kann sich der Nutzer der Erfahrung und der Akquisitionstätigkeit des
Plattformbetreibers bedienen. Vor diesem Hintergrund gelten die folgenden
Geschäftsbedingungen.

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Nutzer beauftragt den Plattformbetreiber mit der Vermarktung seiner Produkte bzw.
Dienstleistungen durch Überlassung eines Werberaumes in der Gestaltungsform eines virtuellen
Messestandes auf dessen Internetseite „www.hochzeits-onlinemesse.de“, nachfolgend als
Ausstellerseite bzw. virtueller Messestand bezeichnet.

(2) Bei dem vom Plattformbetreiber unter der in Absatz 1 genannten Internetadresse
vorgehaltenen Online-Angebot handelt es sich nicht um eine Verkaufsplattform bzw. einen Shop.
Die Ausstellerseite darf zu diesem Zweck auch nicht genutzt werden.

(3) Einzelheiten der Gestaltung der Ausstellerseite werden zwischen den Parteien abgestimmt,
wobei Einigkeit darüber besteht, dass als Vorlage für die Ausstellerseite die Vorlage „Mustermann
Trauringstudio“ dient: www.hochzeits-onlinemesse.de/mustermann-trauringstudio.

§ 2 Leistungen des Plattformbetreibers

(1) Der Plattformbetreiber verpflichtet sich,

a) die Ausstellerseite nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 zu gestalten und zu überlassen;

b) für den Nutzer eine Subdomain bereitzustellen;

c) auf das Angebot des Nutzers im Rahmen seines eigenen Marketings hinzuweisen;

d) eine Verlinkung mit dem Internetangebot des Nutzers (soweit vorhanden) vorzunehmen.
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(2) Die Verpflichtung des Plattformbetreibers nach Absatz 1, lit. a) beinhaltet die Erstgestaltung
der Ausstellerseite mit einem Datenvolumen bis zu 50 MB einschließlich

a) eines Präsentationstextes bis zu 1.000 ASCII-Zeichen;

b) bis zu 10 Bildern;

d) bis zu 3 Grafikelementen;

d) bis zu 1 Video.

Vorlagen für Texte, Bilder und Grafiken und dergleichen sind vom Nutzer zur Verfügung zu 
stellen, und zwar 

- Texte im ASCII-Zeichen-Format;

- Bilder im JPG-, PNG-, EPS-, PDF- oder BMP-Datei-Format, mit mindestens 72 dpi;

- Grafiken im AI-, EPS- oder PDF-Format, vektorisiert, oder als JPG- oder PNG-Dateien mit
mindestens 300 dpi, sowie

- Videos im MP4, OGG oder WEBM-Format.

(3) Sollte es dem Nutzer aus verschiedenartigen Gründen nicht möglich sein, die zur Gestaltung
der Ausstellerseite erforderlichen Materialien bereitzustellen, kann er dem Plattformbetreiber
Quellen für geeignetes Informations-, Bild- bzw. Videomaterial benennen. Als Quellen können
Adressen von Internetseiten, Shops oder anderen Dateien angegeben werden. Der Nutzer gibt
diese Texte, Bilder bzw. Videos zum Download und zur Verwendung für die Gestaltung seiner
Ausstellerseite auf HOCHZEITS-ONLINEMESSE frei und versichert, zweifelsfrei Inhaber aller
Urheber- bzw. Nutzungsrechte zu sein.

(4) Bevor der Plattformbetreiber eine erstellte Ausstellerseite für die Öffentlichkeit auf der
Internetseite www.hochzeits-onlinemesse.de freischaltet, muss er dem Nutzer unbedingt eine
Überprüfung und ggf. Korrektur der Seiteninhalte ermöglichen. Eine Freischaltung der
fertiggestellten Ausstellerseite darf erst nach Freigabe durch den Nutzer erfolgen.

(5) Der Plattformbetreiber ist verpflichtet, die Interessen des Nutzers mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen und dessen Weisungen zu beachten, soweit diese dem
Vertrag entsprechen und technisch umsetzbar sind.

(6) Der Nutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm auf der Seite des
Plattformbetreibers eingestellten Werbeinhalte nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Dies
bedeutet insbesondere, dass die Inhalte nicht mit sexuellen oder pornografischen Darstellungen
versehen sein dürfen und dass keine Verbindung des überlassenen Werberaumes zu
Internetseiten mit solchen Inhalten hergestellt werden darf. Dies bedeutet ferner, dass
keine Rechte Dritter, namentlich Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, verletzt werden dürfen.
Für den Fall, dass Dritte wegen der Verletzung solcher Rechte Ansprüche gegen den
Plattformbetreiber geltend machen, besteht ein Freistellungsanspruch gegen den Nutzer.
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§ 3 Aufgaben des Nutzers

(1) Der Nutzer wird die Arbeit des Plattformbetreibers unterstützen und ihm alle für die
Gestaltung der Ausstellerseite erforderlichen Gestaltungselemente (Texte, Bilder, Grafiken und
dergleichen) und etwaige ergänzende Informationen/Unterlagen zur Verfügung stellen. Die
Parteien sind sich darüber einig, dass der Plattformbetreiber mit der Erstgestaltung der
Ausstellerseite erst beginnen wird, wenn ihm sämtliche Gestaltungselemente im vereinbarten
Format und etwaige ergänzende Informationen/Unterlagen zur Verfügung gestellt worden sind.

(2) Der Plattformbetreiber gewährleistet eine dauerhafte technische Verfügbarkeit seines Ad-
Servers, von der Abweichungen von ca. 1,5 % im Jahresmittel möglich sind. Dies schließt
erforderliche Wartungsarbeiten ein. Eine Unterbrechung darf nicht länger als für 48 Stunden
fortbestehen. Ausgenommen hiervon sind Zeiten, in denen Störungen nicht im Einflussbereich
des Plattformbetreibers liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter, etc.).

(5) Werbe- und Arbeitsmittel einschließlich etwaiger Software, die dem Nutzer zur Verfügung
gestellt werden, bleiben Eigentum des Plattformbetreibers. Soweit es nicht zur Weitergabe an
Kunden bestimmt ist oder verwendet wird, ist das Werbe- und Arbeitsmaterial bei Beendigung
des Vertrags unaufgefordert an den Plattformbetreiber zurückzugeben.

§ 4 Vergütung

(1) Der Plattformbetreiber erhält für die Vertragslaufzeit eine monatliche Vergütung in Höhe
von 15,00 €uro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, mit der seine gesamte Tätigkeit
einschließlich aller entstehenden Aufwendungen abgegolten ist.

(2) Zusätzlich hat der Nutzer für die erstmalige Gestaltung des überlassenen Werberaumes
eine einmalige Vergütung in Höhe von 99,00 €uro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu
entrichten.

§ 5 Kundenschutz

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Attraktivität des Internetangebotes des 
Plattformbetreibers vom Umfang des Angebots auf dessen Internetseite abhängt und dass von 
der Vielfältigkeit des Angebots auch jeder einzelne Nutzer profitiert. Ein Kundenschutz wird 
deshalb nicht vereinbart. 

§ 6 Haftung

(1) Die Parteien haften jeweils unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die
jeweilige Partei, ihre gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten verursachte Schäden
sowie für vorsätzlich verursachte Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; für grobes Verschulden
sonstiger Erfüllungsgehilfen bestimmt sich die Haftung nach Abs.  2.

(2) Die Parteien haften jeweils für leicht fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten durch die jeweilige Partei, ihre gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen. Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, die die Grundlage des Vertrags
bilden, die entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung die jeweils
andere Partei vertrauen darf. Insoweit ist die Haftung der jeweiligen Partei auf den Betrag
begrenzt, der für die andere Partei zum Zeitpunkt der jeweiligen Leistung vorhersehbar war.
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(3) Die Parteien haften jeweils unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch die jeweilige Partei, ihre
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

(4) Eine weitere Haftung der Parteien ist dem Grunde nach ausgeschlossen.

§ 7 Vertragsdauer, Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt mit dem Datum der Unterzeichnung des Nutzers unter den Vertrag in Kraft
und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Mit dem Inkrafttreten beginnt der Vertragszeitraum.

(2) Die Berechnung erfolgt per Vorauskasserechnung für das folgende Vertragsjahr.

(3) Der Vertrag läuft weiter, solange keine der Vertragsparteien kündigt. Eine mögliche Kündigung
muss in Schriftform per Mail oder Brief bis spätestens einen Monat vor Ende des
Vertragszeitraums eingereicht werden.

(4) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Es erfolgt allerdings keine
Rückerstattung von ggf. im Voraus für das laufende Vertragsjahr entrichtete Beiträge.

§ 8 Pflichten bei Vertragsbeendigung, Geheimhaltung

(1) Bei Beendigung des Vertrags ist der Plattformbetreiber verpflichtet, dem Nutzer alle
überlassenen geschäftlichen Unterlagen und Datenbestände auszuhändigen bzw. alle Dateien
von der Internetplattform von HOCHZEITS-ONLINEMESSE zu löschen.

(2) Über alle Planungen, Geschäftsvorgänge und Geschäftsgeheimnisse, die das jeweils andere
Unternehmen betreffen und die im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit bekannt
geworden sind, bewahren die Vertragsparteien strengstes Stillschweigen. Sie werden ihre
Mitarbeiter, Untervertreter und Auftragnehmer entsprechend verpflichten.
Diese Geheimhaltungspflicht gilt über die Dauer dieses Vertrags hinaus.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine
wirksame Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Vertragslücke.

(2) Für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Gerichtsstand der Sitz des Plattformbetreibers.
Es gilt deutsches Recht.

Ronshausen, den 28.12.2021 

Andrea Fromm, Plattformbetreiber 
HOCHZEITS-ONLINEMESSE
Eisenacher Straße 12, 36217 Ronshausen 
Telefon: +49 6622 43340 
Mail: info@hochzeits-onlinemesse.de 
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	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
	Hochzeitsmesse „Feste feiern mit Niveau - Bad Hersfeld traut sich!“ am 31. Oktober 2021 in der Schilde-Halle Bad Hersfeld (mit Auf- und Abbau)
	Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Veranstalter und den Ausstellern werden durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie folgt geregelt:
	Veranstalter  Der Veranstalter der Hochzeitsmesse „Feste feiern mit Niveau – Bad Hersfeld traut sich!“ 2021 in der Schilde-Halle Bad Hersfeld ist:
	Andrea’s Brautboutique Andrea Fromm Eisenacher Straße 12 36217 Ronshausen,
	im Folgenden „Veranstalter“ genannt.
	2. Anmeldung
	Die Anmeldung hat schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Formular mit rechtsverbindlicher Unterschrift und Firmenstempel zu erfolgen. Die Zusendung der Anmeldung bietet keinen Anspruch auf Zulassung. Erst die schriftliche Bestätigung durch den Veranst...
	3. Vertragsgrundlage  Mit der schriftlichen Anmeldung erkennt der Aussteller die Vertragsbedingungen an. Nach der Buchungsbestätigung ist die Anmeldung für den Aussteller bindend. Sie wird nur durch die schriftliche Absage des Veranstalters aufgehoben.
	Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass auch die von ihm beschäftigten Personen und Erfüllungsgehilfen alle Bedingungen und Richtlinien einhalten.
	4. Zulassung als Aussteller zur Messe  Über die Zulassung des Ausstellers und der Ausstellungsgüter, entscheidet der Veranstalter. Aussteller können Firmen und Personen sein, deren angebotene Produkte und Dienstleistungen fachlich und thematisch in de...
	Der Aussteller erhält durch die Rechnung eine schriftliche Zulassung. Mit dieser Zulassung ist der Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Aussteller geschlossen.
	Der Veranstalter ist berechtigt, die erteilte Zulassung zu widerrufen und Schadenersatz gemäß Ziff. 14 geltend zu machen, wenn sie aufgrund falscher Voraussetzungen oder Angaben erteilt wurde, die Zulassungsvoraussetzungen später entfallen oder aufgru...
	Der Veranstalter ist bei Vertragsverletzungen (falsche Angaben, ungesicherter Stand etc.) berechtigt, die Zulassung auch während der Veranstaltung zu entziehen und den Stand zu schließen. Daraus resultierende Forderungen können nicht erstattet werden.
	5. Messe-Beteiligungspreise  A. Diese sind dem jeweiligen Anmeldeformular zu entnehmen.  Die Rechnung über den Beteiligungspreis erhält der Aussteller mit der Zulassung in schriftlicher Form.
	B. Die Unkostenpauschale beinhaltet, die für den Aussteller anfallenden Stromkosten, Kosten für Homepage-Hosting und Verlinkungen, Kosten für anfallende Genehmigungen und Anträge, allgemeine Werbekosten, (Zeitung, Plakat, Internet etc.)  für die Hochz...
	6. Zahlung der Beteiligungspreise  Zahlungsfristen und Bedingungen sind ebenfalls der Rechnung zu entnehmen.  Die vollständige und fristgerechte Zahlung der Standmiete ist die unbedingte Voraussetzung für eine Teilnahme an der Veranstaltung.   Die Zah...
	Sollte Corona-bedingt die Messe nicht stattfinden können, werden bereits geleistete Zahlungen zurückerstattet.
	7. Messestände  Die Platzzuteilung wird vom Veranstalter, unter Berücksichtigung des Themas und der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, vorgenommen. Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist für die Platzvergabe nicht maßgebend.  ...
	Vorbehalte, Bedingungen und besondere Wünsche des Ausstellers (z.B. hinsichtlich Platzierung, Ausschluss von Mitbewerbern, Standaufbau und Standgestaltung etc.) werden nur berücksichtigt, wenn dies in der Anmeldung ausdrücklich beantragt und durch den...
	Bei der Hochzeitsmesse 2021 wird es eine offene Standgestaltung geben. Nur die mittleren Messestände erhalten eine Rückwand aus Octanorm®-Elementen in Standbreite. Darüber hinaus hat der Aussteller hat für die ordnungsgemäße Abgrenzung seiner Ausstell...
	Melden Sie Sonderwünsche für Ausstattungen bitte bis spätestens 01.10.2021 beim Veranstalter an!
	Ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters darf der Aussteller seinen Stand weder verlegen, tauschen, teilen, noch ganz oder teilweise Dritten überlassen. Es ist nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch den Veranstalter gestattet, Werbematerialien von...
	Die Gestaltung der Stände bleibt bei Einhaltung der Teilnahmebedingungen, insbesondere Punkt 4 & Punkt 9, allen Ausstellern selbst überlassen. Es werden nur mobile Stände akzeptiert, die nicht mit dem Fußboden verbunden werden. Alle verursachten Schäd...
	Auf die Pflicht der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere auf die MVStättV und die geltenden Sicherheitsbestimmungen wird ausdrücklich hingewiesen.
	Eine Verwendung von unerwartetem Licht und Feuer ohne Einverständnis des Veranstalters ist verboten.
	Spiritus, Öl, Gas oder ähnliches zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken darf nicht verwendet werden. Bei allen Koch- Heizvorgängen ist auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu achten.
	Zur Ausschmückung der Veranstaltung dürfen lediglich Materialien, nach DIN 4102 schwer entflammbar, verwendet werden. Alle verwendeten Teppichböden und Stoffe müssen B1-zertifiziert sein! Entsprechende Zertifikate bezüglich der Schwerentflammbarkeit s...
	Fluchtwege sind jederzeit freizuhalten!
	8. Informationsmaterial  Der Veranstalter sendet dem Aussteller rechtzeitig vor Messebeginn ein Informationspaket mit allen Details zur Messe zu.   Dem Aussteller werden zusätzliche Werbemaßnahmen auf Flyer und auf der Internetseite angeboten. Die Auf...
	9. Versorgungstechnik  Die Installation von Elektroanschlüssen ist an allen Ausstellungsflächen möglich.
	SchuKo- Steckdosen (230V) sind für jeden Stand erreichbar. Verlängerungskabel und Kabeltrommeln sind von den Ausstellern im Bedarfsfall selbst mitzubringen. Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel und nicht stationäre Anlagen sind nach Unfallverh...
	10. Angebotene Produkte und Dienstleistungen  Waren die auf der Messe zum Verkauf angeboten werden sollen, müssen in der Anmeldung genau angegeben und vom Veranstalter genehmigt werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Angebot ggf. einz...
	11. Aufbau - Abbau - Anwesenheitszeiten
	Der Aufbau muss vor Abnahme und Beginn der offiziellen Veranstaltung erfolgt sein. Zum Aufbau der Stände sind nur Aussteller berechtigt, die ihre Standgebühr in voller Höhe und fristgerecht bezahlt haben. Der Abbau erfolgt unmittelbar nach Ende der Mi...
	Die Aussteller unterstehen während der gesamten Veranstaltung, einschließlich der Auf- und Abbauzeiten auf dem für die Ausstellung genutzten Gelände und in allen für die Messe genutzten Räumen und Einrichtungen, dem Hausrecht des Veranstalters. Den An...
	12. Fotografieren und Filmen
	Fotografieren, Filmen und Zeichnen ist innerhalb des Ausstellungsbereichs nur Personen gestattet, die hierfür vom Veranstalter zugelassen sind. Der Veranstalter und – mit Zustimmung – die Presse und das Fernsehen sind berechtigt, Fotografien, Filmaufn...
	13. Reinigung
	Der Aussteller verpflichtet sich, den Standplatz und dessen Umfeld während der Messe sauber zu halten und auch sauber zu hinterlassen. Eventuelle Reinigungskosten gehen zu Lasten des Ausstellers. Es erfolgt eine Abnahme des geräumten Standplatzes.
	Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verluste und Beschädigungen, Schäden am Ausstellungsgut und an der Standausrüstung sowie Folgeschäden des Ausstellers.
	Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und Personenschäden, für die er nicht gesetzlich haftbar gemacht werden kann und nur soweit ihm bzw. seinen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder eine schuldhaft...
	Für alle Schäden, die dem Veranstaltungsort, dem Veranstalter oder Dritten durch den Standbetreiber oder seine Vertreter entstehen, haftet der Aussteller.   Er verpflichtet sich, die notwendigen Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, etc.) selbst abzusc...
	15. Rücktritt, Nichtteilnahme, Schadenersatz
	Der Antrag auf Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. Er ist nur dann rechtswirksam vereinbart, wenn der Veranstalter, dem Antrag, schriftlich sein Einverständnis gibt. Wird ausnahmsweise ein Rücktritt von der Verbindlichen Anmeldung und nach erfolg...
	16.Höhere Gewalt
	Sollte der Stand-Mietvertrag aus Gründen, die vom Veranstalter nicht zu vertreten sind, nicht erfüllt werden können, so besteht nur ein Anspruch auf Rückzahlung der Standmiete abzüglich der bereits vom Veranstalter geleisteten Zahlungen für diesen Auf...
	17. Geltungsbereich
	Soweit nichts Anderes ausdrücklich vereinbart, gelten für alle Leistungen zwischen dem Aussteller und dem Veranstalter diese "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB). Sollten einzelne Bestimmungen dieser "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" unwirksam se...
	18. Datenschutz
	Dem Aussteller ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen persönlichen Daten durch den Veranstalter auf Datenträgern gespeichert und im Rahmen der Auftragsabwicklung gegebenenfalls an verbund...
	Die gespeicherten persönlichen Daten werden durch den Veranstalter selbstverständlich vertraulich behandelt. Diese Daten können vom Veranstalter an Beauftragte und gem. § 11 BDSG an sorgfältig ausgesuchte Geschäftspartner übermittelt werden. Die Erheb...
	19. Zusatzbestimmungen
	Zusätzlich zu den AGB des Veranstalters der Hochzeitsmesse sind die Bestimmungen der Schilde-Halle Grundlage des Vertrages. Die geltenden Sicherheits- und Brandschutzstimmungen sind unbedingt zu beachten und einzuhalten, nachzulesen unter: http://cms....
	20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
	Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Veranstalter und dem Aussteller unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
	Gerichtsstand ist Bad Hersfeld, soweit der Aussteller Unternehmer oder Kaufmann ist oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
	21. Verwirkungsklausel
	Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter, die nicht spätestens zwei Wochen nach Schluss der Ausstellung schriftlich geltend gemacht werden, sind verwirkt.
	Ronshausen, den 15.07.2021
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